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Verfahrensbeschluss der Leitungskonferenz der KPH Graz vom 7.11.2007
· Kontaktnahme/Vorgespräch mit Institutsleiter Dr. Brunnthaler
· Das Antragsformular durch Studierende 
per E-mail an christian.brunnthaler@kphgraz.at
· Institutsleiter als Verfahrensleiter: hat allenfalls Stellungnahmen einzuholen
· Teambesprechung oder Expertenmeinung empfohlen (z.B. LV-Leiter), Sonstige (von anderen Studienorten)
· Bescheid (mit Begründung bei negativem Bescheid)
· Infopflicht über Bescheid an betroffene KollegInnen
· Einspruch gegenüber Bescheid innerhalb einer Frist von 14 Tagen

Antragsmöglichkeit
Antrag auf Anrechnung von Studien (Teilen von Studien) – Einzellehrveranstaltungen mittels Formular, das auf der Website der KPH Graz gepostet ist
Erforderliche Unterlagen:
· Zeugnis(se) oder Prüfungsnachweise in Kopie als Beilage zum Antrag
· Beilage mit der Beschreibung der Ziele und Inhalte der anzurechnenden Lehrveranstaltung oder das entsprechende Curriculum

Jeder Antrag ist schriftlich unterschrieben per E-mail einzubringen.

Dr. Christian Brunnthaler, Institutsleiter
Graz, 10. Mai 2021
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